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Bundeskanzleramt

Frau Bundeskanzlerin 

Angela Merkel

Willy-Brandt-Straße 1

10557 Berlin


Herrsching, 27. Mai 2011

 Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung:

Novellierung des Kammerrechts – zeitgerechte Definition des ehrbaren Kaufmanns 

Nachhaltigkeitskodex als Aufgabenerweiterung der Governance-Kommission

Sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin,

der Sie beratende Wissenschaftliche Beirat für Globale Umweltveränderungen fordert in seinem Hauptgutachten 2011 einen stärker gestaltenden Staat und zugleich einen neuen Gesellschaftsvertrag mit mehr „Partizipation“ der Bürger. 

Wir begrüßen diese WBGU-Vorlage, die gut auf Linie liegt mit unserem Vorschlag, die Mitbestimmung, wie in Unternehmen üblich, auf ein höheres, auf gesamte Wirtschaftsektoren bezogenes Niveau zu heben. Dazu bietet sich als Begleiter der Marktwirtschaft eine gesetzlich geregelte und damit system-immanente Mitsprache der werteorientierten Zivilgesellschaft an, wie wir sie  in unserem Projekt Ökoethik für eine werteregulierte bzw. ökosoziale Marktwirtschaft propagieren. Wir haben in Deutschland mit den Wirtschaftskammern eine gut ausgebaute Struktur von Berufs- und Unternehmensvertretungen, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind und damit per Gesetz oder Verordnung ideal in die Umsetzung der anstehenden Transformationsaufgaben einbezogen werden können. Freiwilligkeit genügt hier nicht allein, es bedarf definierter Pflichten.

Wir empfehlen entsprechend eine Novellierung des Standesrechts der Berufs- und Wirtschaftkammern mit dem Ziel, die gesetzliche Formulierung der „Wahrung von Anstand und Sitte des ehrbaren Kaufmanns“ (§1 IHK-Gesetz) zu aktualisieren und dabei alle Mitglieder auf die Pflicht nachhaltigen Wirtschaftens festzulegen. Was darunter zu verstehen ist, wird allerdings zweckmäßigerweise nicht durch das Gesetz, sondern durch branchenintern und branchenspezifisch erarbeitete Definitionen festgelegt, die im Dialog mit fachkompetenten Vertretern der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft erarbeitet und weiterentwickelt werden.

Generell treten wir in unserem Projekt Ökoethik für mehr Selbstorganisation der Wirtschaft bei Wertefragen ein, was allerdings der Führung durch die Politik bedarf. Eine Pionierrolle hatte dabei die Governance-Kommission der Bundesregierung. Sie scheint geeignet, auf die Umsetzung des vom Nachhaltigkeitsrat vorgeschlagenen Nachhaltigkeitskodex zu achten. Allerdings müsste sie in ihrer Zusammensetzung überdacht und deutlich ergänzt werden um industriekritische, aber fachkompetente Vertreter der nachhaltigkeitsorientierten Zivilgesellschaft und auch der Wissenschaft.

Beide Maßnahmen sind geeignet, die werteorientierten Pflichten der Wirtschaft zu konkretisieren und zugleich den gesellschaftlichen Dialog zu verbessern. Ohne eine neue Grenzziehung zwischen Pflicht und Freiwilligkeit allerdings werden alle Anstöße für ein nachhaltigeres Wirtschaftssystem in den Anfängen stecken bleiben. Es ist ja gerade der Reiz einer Körperschaft des öffentlichen Rechts und einer Regierungs-Kommission, dass der Gesetzgeber den Aufgabenumfang und die Pflichten entscheidet.

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Dr.-Ing. Peter H. Grassmann
Kopie: Bundeskanzleramt, Referat für nachhaltige Entwicklung


      Generalsekretariate WBGU und Nachhaltigkeitsrat


Prof. Schwalbach, Institut für Management, Humboldt Universität


Prof. Hoffmann/Prof. Scherhorn, Goethe Universität Frankfurt
Senator e.h.


Dr-Ing. Peter H. Grassmann


Vorsitzender des Vorstands
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